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Gemeinde 

Aus der Gemeinde________________________________________________________________________

Amtsstunden des 1. Bürgermeisters, Centplatz 2
Montag 19:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag 17:00 – 18:00 Uhr

Telefonnummern der Gemeinde Rathaus Salz       01 71/8 60 95 65
buergermeister@salz.de

Tatiana Poleschuk 09771/6354923
(Zuständig für Schlüsselübergabe, Termine und Geschirrausgabe)

Dienststunden der Verwaltungsgemeinschaft, Goethestr. 1
Montag bis Freitag 08:00 – 12:30 Uhr
Dienstag 14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Telefonnummer 09771/6160-0
Telefax 09771/6160-66
Internet: www.bad-neustadt-vgem.de
E-Mail: mail@bad-neustadt-vgem.de

Bürgerbüro der VG – Geschäftsstelle 
ACHTUNG - geänderte Zeiten und Besuch nur mit Termin möglich!
Montag bis Freitag 08:00 – 12:30 Uhr
Dienstag 14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Telefonnummer: 09771/6160-70

Bauhofgemeinschaft
Mo. - Do.: 07:00 - 12:00 Uhr

12:45 - 16:15 Uhr
Fr:          07:00 - 12:00 Uhr

Telefonnummer 0 97 71/99 41 09
Thorsten Griebel (Bauhofleiter) 01 76/30 09 01 30
Telefax 0 97 71/61 60-77
Bereitschaft Wasserversorgung 0 97 71/6 35 47 50
(außerhalb der Öffnungszeiten der Bauhofgemeinschaft)
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Gemeinde 

Öffnungszeiten der Ämter in Bad Neustadt________________________________________________________________________

Agentur für Arbeit, Roßmarktstr. 40 
Mo., Di., Mi., Fr.: 07:30 – 12:30 Uhr
Do.: 07:30 – 17:00 Uhr
Telefonnummer: 0 800/4 55 55 00

Jobcenter im Landkreis Rhön-Grabfeld, Roßmarktstr. 40
Mo. - Fr.: 07:30 – 12:30 Uhr
Do.: 13:30  – 16:00 Uhr
Telefonnummer: 0 97 71/ 63 64-7 89

Pflegestützpunkt Rhön – Grabfeld
Mo., Mi., Fr. 10:00 – 13:00 Uhr
Di. + Do. 16:00 – 17:00 Uhr
Telefonnummer 09771/94-129

Zulassungs- und Führerscheinstelle Bad Neustadt, Siemensstraße 10
Mo. - Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Di. + Do.: 13:30 – 15:30 Uhr
Fr.: 08:00 – 12:30 Uhr
Telefonnummer Zulassungsstelle: 0 97 71/94-154
Telefonnummer Führerscheinstelle: 0 97 71/94-610

Poststelle Salz            im Getränkemarkt neben ehemaligen tegut-Markt
Öffnungszeiten Mo - Fr  9:00 - 12:15  13:00 - 17:00 Uhr

Sa.        9:30 - 12:15 13:00 - 15:00 Uhr

GELBE Säcke   während der Amtstunden im Rathaus
VG Bad Neustadt

Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Salz
Redaktion: Carina Bachstein, 1. Bürgermeister Martin Schmitt
Druck: kraus print u. media GmbH & Co. KG, Wülfershausen
Redaktionsanschrift: Carina Bachstein, Im Feld 22, 97616 Salz
Telefon/E-Mail: 01 71/4 71 47 21, durf-bliedle@gmx.de
Werbung: VG Bad Neustadt 

Nächster Redaktionsschluss:      8. Juni
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Gemeinde 

Abfallkalender________________________________________________________________________

Restmüll / Biotonne / Gelber Sack:
Mai:  Dienstag, 04.05.2021 

Dienstag, 18.05.2021

Juni: Dienstag, 01.06.2021
Dienstag, 15.06.2021
Dienstag, 29.06.2021

 Papiersammlung:

Mai:  Dienstag, 18.05.2021

Juni: Dienstag, 15.06.2021

Sperrmüll- und Holzabfuhr, Altmetall:

2 x im Jahr kostenlos nach Anmeldungen im Landratsamt Bad Neustadt
Telefon:  09771 / 6884820 Montag bis Freitag von 8:00 – 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffzentrum „Am Aspen“ in Brendlorenzen:
Dienstag bis Freitag in der Zeit von 13:00 – 17:00 Uhr 
Samstag siehe Wertstoffkalender Rhön Grabfeld

Auskünfte zu diversen Sammlungen und Abfallbeseitigung erhalten Sie unter 
09771/ 63690-0.

Alle Angaben ohne Gewähr
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Gemeinde 

Informationen aus den Sitzungen des Gemeinderates
_____________________________________________________________________ 

Generelle Hinweise: 
Die Sitzungen sind öffentlich und der Bürgermeister und die 
Gemeinderäte freuen sich über Zuhörer in den Sitzungen. Die Protokolle 
der Gemeinderatssitzungen können hier detailliert gelesen werden: 
Bürgerinfoportal: http://buergerinfo.salz.vgem-nes.de/infobi.php

Sitzung des Gemeinderates vom 02.03.2021

In der Sitzung vom März beriet und beschloss der Gemeinderat den 
Haushaltsplan und die Haushaltssatzung. Erfreulicherweise sind neue 
Kreditaufnahmen nicht erforderlich. Insgesamt schließt der
- Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit   5.347.100 €,
- Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit     3.589.400 €
ausgeglichen ab. Nennenswerte Ausgaben im Jahr 2021 sind vor allem für 
dringend notwendige Abwasserkanalsanierungen, Grunderwerb für das 
neue Baugebiet und die weitere Erschließungsplanung des 
Gewerbegebiets mit Erweiterung des Regenrückhaltebeckens eingeplant.
Der gemeindliche Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2020 auf rund 
2.943.000 €, das entspricht einer Verschuldung iHv 1.275 €/Einwohner.
Der formlosen Bauanfrage zum Anbau an eine bestehende 
Produktionshalle im Gewerbegebiet „Am Kebigsgraben“ und dem 
Bauantrag zum Anbau eines Wintergartens auf einem Grundstück in der 
Grasbergstraße wurde problemlos stattgegeben.
Erneut beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem kommunalen 
Förderprogramm. Er beschloss, auch Eigenleistungen als förderfähig 
anzuerkennen. Solche können nunmehr gebilligt werden, wenn der 
Umfang der Eigenleistung vor Beginn der Maßnahme mit der Gemeinde 
Salz festgelegt wurde. Der Fördersatz ist auf max. 30 % der durch 
Rechnungen nachgewiesenen Materialkosten begrenzt. Der Stundensatz 
wird mit einem Betrag von 12,15 € anerkannt, auch die Materialkosten 
sind förderfähig.
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Von besonderem Interesse für die Gemeindebürger dürfte TOP 5 der 
Sitzung sein. In Folge der Änderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 Bayrisches 
Straßen- und Wegegesetz zum 1.1.2021 waren die kommunalen 
Verordnungen über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter neu zu erlassen. 
Die neue Verordnung wurde dem geltenden Recht angepasst und 
entspricht dem vom Bayerischen Gemeindetag empfohlenen 
Verordnungsmuster. Dieses Gesetz begründet Pflichten der Anlieger und 
ggf. Hinterlieger. Die Verordnung kann auf der Internetseite der VG 
nachgelesen werden.

Sitzung des Gemeinderates am 6.4.2021

In der Sitzung vom 6.4.2021 stellte sich der junge Förster Simon Pillmeier 
vor, der nunmehr für den Gemeinde“Wald“von Salz zuständig ist. Er 
erläuterte den Jahresbetriebsplan, der Einnahmen aus dem Holzverkauf 
iHv 4.950 € vorsieht, denen aber Kosten für den Holzeinschlag, für 
Pflanzungen von Neukulturen, Wegeunterhalt und sonst ige 
Bewirtschaftungskosten iHv 4.180 € gegenüberstehen. Auf Dauer 
gesehen sollen die Fichten, die der Trockenheit nicht mehr stand halten, 
gefällt werden und im Gegenzug Buchen im Wege der Naturverjüngung 
wachsen.
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark-Hoheroth“ der 
Nachbargemeinde Strahlungen hatten die Gemeinderät/innen von Salz 
keine begründeten Einwände.
Den Bauanträgen zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der Straße 
„Im Feld“ und zur Errichtung eines Wintergartens in der Straße „Am Pfad“ 
wurde problemlos zugestimmt, ebenso wie dem Antrag auf Vorbescheid 
zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der „Karl-Straub-Straße“.
Um das Risiko des Verdachtes der Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme 
gegen den Bürgermeister auszuschalten, werden in Bayern eingehende 
Spenden von der Verwaltung dokumentiert und deren Annahme vom 
Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung beschlossen. So in der April-
Sitzung der Eingang von insgesamt 4.298,58 € im Jahre 2020.
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S c h l i e ß l i c h w u r d e d e m G e m e i n d e r a t d e r B e r i c h t d e r 
Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung der Haushaltsatzung 2021 bekannt 
gegeben. Einwände wurden dort nicht formuliert.
Schlussendlich wurde der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr auf 
Anschaffung von 15 Schutzanzügen außerhalb des Budgets zugestimmt. 
Die Sicherheit der Frauen und Männer, die für die gemeinde Salz 
ehrenamtlich wichtige und gefährliche Aufgaben übernehmen, ist dem 
Gemeinderat wichtig. An dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank an die 
Mitglieder der FFW Salz für deren Arbeit an dieser Stelle.

___________________________________________________________
Bekanntmachung

Austausch gemeindlicher Wasserzähler wegen Ablauf der 
Eichzeit

Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale informiert, dass 
mit dem Austausch der gemeindlichen Wasserzähler, deren Eichzeit 

abgelaufen ist, teilweise bereits begonnen wurde.

Wir weisen darauf hin, dass die Auswechslung der Wasserzähler unter 
Einhaltung der entsprechenden Hygieneauflagen durchgeführt wird. 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie und dem zusätzlichen 

Aufwand in allen Bereichen des Bauhofs wird sich die Auswechslung 
daher vermutlich bis zum Herbst hinziehen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sofern Sie nicht vor Ort angetroffen werden, wird der Beauftragte der 
Gemeinde eine entsprechende Information zur Terminvereinbarung 

hinterlassen (Kontaktkarte).

Die Hauseigentümer werden gebeten, den Zugang zu den Wasserzählern 
zu ermöglichen. 
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Gemeinde 
Gestaltungssatzung und kommunales Förderprogramm für 
Salz beschlossen
_____________________________________________________________________ 
Der Gemeinderat hat für den Altort eine Gestaltungssatzung mit 
kommunalem Förderprogramm beschlossen. Grundstückseigentümer 
im Umgriff des Geltungsbereichs der Satzung können jetzt Anträge auf 
eine kommunale Förderung für geplante bauliche Maßnahmen stellen. 
Dem fo lgenden Lageplan kann der Geltungsbereich der 
Gestaltungssatzung entnommen werden (rote Umrandung). Dieser 
Gel tungsbereich b i ldet auch das Gebiet des kommunalen 
Förderprogramms. 

Wir möchten diesen Artikel nutzen, um unseren Lesern Fragen und 
Details zu dieser Satzung näher zu erläutern, sowie die richtige 
Reihenfolge für Beantragung von Beratungsleistungen und 
möglichen Förderungen aufzuzeigen.
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Warum gibt es diese Satzung überhaupt?

Salz hat einen äußerst erhaltenswerten Altort, was alle Einwohner und 
Besucher von Salz bestätigen können, die sich die Bebauung im Ortskern 
schon einmal genauer angesehen haben.
Um diesen für die Zukunft zu erhalten und zu bewahren, ist ein 
Mindestmaß an Regelwerken und Leitfäden notwendig, damit die typische 
Bauweise des Altortes dort artgerecht weitergeführt werden kann und 
künftige Baumaßnahmen nicht unpassend und damit optisch störend 
wahrgenommen werden.
Diese Regelungen wurden in einer sogenannten „Gestaltungssatzung“ 
von fachkundigen Planern gemeinsam mit der Gemeinde Salz erarbeitet. 
Satzungen haben Rechtscharakter und sind damit also verbindliches 
örtliches Baurecht und müssen eingehalten werden. Man kann auch 
vereinfacht sagen, die Gestaltungssatzung wäre eine Art „Bebauungsplan 
für den Altort“.
 
Was regelt die Gestaltungssatzung?

Die Regelungen der Gestaltungssatzung dienen wie schon erwähnt, zum 
Schutz des historischen Ortsbildes und zur geordneten Weiterentwicklung 
des Ortskernes, insbesondere der landschaftlichen, städtebaulichen und 
baulichen Gestaltung. 
Es sind Regelungen zur Farbgebung, zu Baustoffen, Materialien und 
wertvollen Bauteilen, zur Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung, 
Dachaufbauten (Gauben), Dacheinschnitten und Dachdetails (Ortgang, 
Traufe) sowie zu Außenwänden und Fassaden enthalten. 
Für die Ausführung von baulichen Maßnahmen an Fenster, Türen, Tore, 
Sichtschutz, Sonnenschutz, Vordächern und Freitreppen gibt es ebenso 
Regeln wie zu befestigten Flächen und Bepflanzung sowie zu 
Einfriedungen und ihre Öffnungen. Darüber hinaus wird die Gestaltung 
von Werbeanlagen geregelt. 

Wo findet man die Gestaltungssatzung?
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Die Gestaltungssatzung mit allen Festlegungen und die Inhalte des 
Kommunalen Förderprogramms sind auf der Homepage der Gemeinde 
unter dem Menüpunkt „Bauen, Sanieren, Beratung“ veröffentlicht. Dort 
finden Sie auch die Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets „Altort Salz“ mit Lageplan.

Welche Anträge müssen bei baulichen Veränderungen gestellt 
werden?

Für die Grundstücke im Umgriff der Gestaltungssatzung gilt wie im 
gesamten Sanierungsgebiet die Anforderung, dass alle öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen durch den Bauherrn einzuholen sind. 
Dazu zählt insbesondere, neben der Baugenehmigung, auch die 
sanierungsrechtliche Genehmigung nach dem Baugesetzbuch. 

Gibt es finanzielle Fördermöglichkeiten?

Das Kommunale Förderprogramm (Anhang A zur Gestaltungssatzung) 
eröffnet für die dort genannten Maßnahmen eine Fördermöglichkeit durch 
die Gemeinde. Das Fördervolumen wird jährlich im Haushalt der 
Gemeinde Salz eingeplant. 
Die max. möglichen Fördermittel sind auf diesen Wert begrenzt. 
Übersteigt die Summe der gestellten Anträge im Jahr die Haushaltsmittel 
ist eine Bewilligung in diesem Jahr grundsätzlich nicht möglich. 
Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch (s. § 5 Abs. 1 
Kommunales Förderprogramm). Die Förderung nach dem Kommunalen 
Förderprogramm ist nachrangig. Weitere Fördermöglichkeiten, z.B. des 
Landesamtes für Denkmalpflege, müssen vom Grundstückseigentümer 
immer vorrangig geklärt und beantragt werden.

Die Gestaltungssatzung enthält einen Förderrahmen von bis zu 40.000 € 
für die Gesamtmaßnahme je Grundstück, die Zuschusshöhe kann bis zu 
30 % der förderfähigen Kosten betragen. Als förderfähige Kosten können 
in einem begrenzten Umfang Eigenleistungen anerkannt werden. Dazu ist 
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immer eine Abstimmung mit der Gemeinde bzw. der VG notwendig. 
Voraussetzung für eine Förderung ist die Lage des Grundstückes im 
förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Altort Salz“ und im 
Geltungsbereich des kommunalen Förderprogramms (s. o.). 
Maßnahmen dürfen grundsätzlich erst nach schriftlicher Bewilligung der 
Fördermittel begonnen werden.

Im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet sind für Maßnahmen, die den 
Zielen und Zwecken der Sanierungssatzung entsprechen, steuerliche 
Abschreibungen nach dem Einkommensteuergesetz grundsätzlich 
möglich. Damit besteht neben dem Kommunalen Förderprogramm eine 
weitere Option für Grundstückseigentümer die ihr Objekt umfassend 
ertüchtigen möchten. Voraussetzung hierzu ist der Abschluss einer 
Modernisierungsvereinbarung vor Maßnahmebeginn mit der Gemeinde. 
Sollten Sie hierzu ergänzende Fragen haben wenden Sie sich bitte 
ebenfalls an die u. g. Kontaktadresse.

Welche Reihenfolge muss eingehalten werden, um eine Beratung 
oder Förderung zu erhalten?

Anträge auf Förderung stellen Sie als Grundstückseigentümer bei der 
Gemeinde Salz bzw. der VG vor Beginn der geplanten Maßnahme. Vor 
der Antragstellung findet eine Sanierungsberatung statt, die von der VG in 
Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer in die Wege geleitet wird.

An wen kann man sich bei Fragen wenden?

Für Ihre Fragen steht Ihnen die Verwaltungsgemeinschaft gerne zur 
Verfügung. Erste Ansprechpartnerin ist Frau Architektin Dipl.Ing. (FH) 
Juliane Eisenschmidt. Sie erreichen sie unter der Tel.Nr. 09771 616018 
oder per mail: juliane.eisenschmidt@bad-neustadt-vgem.de  

Was gibt es sonst noch zu beachten?
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Gerade zu Beginn dieses neuen Instruments ist es äußerst wichtig, dass 
eine enge Abstimmung zur Antragstellung und zum Ablauf des Verfahrens 
zwischen dem privaten Grundstückseigentümer, der Gemeinde und dem 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft stattfindet. 
Die einzelnen Prozessschritte und die Regelungen des Förderprogramms 
müssen eingehalten werden um am Ende einen Förderbescheid zu 
bekommen. Planen Sie bitte in Ihre Überlegungen diesen Zeitfaktor mit 
ein, der natürlich insbesondere vom Umfang der baulichen Maßnahme(n) 
abhängt. 

Fazit

Die Gemeinde freut sich über das bereits jetzt vorliegende große 
I n t e r e s s e a n b a u l i c h e n M a ß n a h m e n v o n p r i v a t e n 
Grundstückseigentümern. Durch die gemeinschaftlichen Anstrengungen 
mit den Anliegern kann der Ortskern auch für künftige Generationen in 
seinem erhaltenswertem Ortsbild bewahrt und behutsam weiterentwickelt 
werden.

Das Kommunale Förderprogramm der Gemeinde Salz wird im Rahmen 
des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms durch den Freistaat 
Bayern gefördert.
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Gemeinde 
Gemeindegutscheine 
________________________________________________________________________

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, gibt es seit kurzem Einkaufsbons, 
ähnlich der NES - Euros, auch für die Gemeinde Salz. Es ist der Gemeinde 
gelungen weitere Gewerbetreibende und Vereine für diese Sache zu gewinnen. 
Die Gutscheine können Sie während der Amtsstunden im Rathaus erwerben.

Gutscheine können eingelöst werden bei: 

Hubertus Apotheke Salz Schmitts Backstube
Metzgerei - Partyservice Eckert Da Luigi Pizzeria
Naturlandhof Derleth Frisurentreff Salz,  Annette Müller 
Ristorante Pizzeria Roma Farbenhaus Demling
Papier-Schmitt GmbH DJK - Salz , Sportheim
Karmeliter Bräu Getränkemarkt Bude Salz
Rhönklub Salz Interliving Einrichtungshaus Angermüller
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Gemeinde
Information bzgl. Bayerischen Straßen- und Wegegesetz
________________________________________________________________________

Die Gemeinde Salz weist bereits vor 
Beginn der Vegetationszeit darauf hin, 
dass die Grundstückseigentümer darauf 
achten, dass Bewuchs von Ihrem 
Grundstück nicht in den öffentlichen 
Verkehrsraum hinein wächst.Dies führt 
immer wieder zu erheblichen 
Behinderungen für den Verkehr und kann 
auch zu Beschädigungen an Fahrzeugen 
führen.

Die Gemeinde Salz gibt deshalb dazu 
bekannt, dass der Straßenraum gemäß 
Art. 29 Abs. 2 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
für den öffentlichen Verkehr freizuhalten und die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten ist. Dabei muss über 
Gehwegen eine lichte Höhe von mindestens 2,50 m und über den 
Fahrbahnen eine lichte Höhe von mindestens 4,50 m frei von Bewuchs 
sein. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist bereits dann nicht 
mehr gegeben, wenn ein Verkehrsteilnehmer aufgrund von 
herabhängenden Ästen oder ausladenden Bewuchs ausweichen muss.
Wir bitten deshalb alle Grundstückseigentümer regelmäßig zu überprüfen, 
ob Bewuchs von ihren Grundstücken auf öffentlichen Verkehrsflächen 
hinausgewachsen ist und diesen Bewuchs dann zeitnah zurück zu 
scheiden.
Für die Beantwortung von Fragen steht Ihnen die 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt unter den Telefonnummern 
09771 6160-24 oder -25 zur Verfügung. 
Weiterhin weißen wir auf den Neuerlass der Verordnung über die Rein-
haltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter hin (gültig ab 01.04.2021) und bitten diese zu 
beachten.
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Gemeinde 
Fotowettbewerb - für alle Grundschüler aus Salz
________________________________________________________________________

Zeige uns mit einem Foto DEINEN Lieblingsplatz in Salz! 
Mach ein Foto, das DEIN Lieblingsplatz in Salz zeigt oder einen Ort in Salz, an 
dem du dich besonders gerne aufhältst. Sende es dann an 
buergermeister@salz.de und mit etwas Glück gewinnst du einen 
Einkaufsgutschein der Gemeinde Salz.

Hier die Regeln für unser Gewinnspiel: 
- Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder im Alter von 6 - 11 

Jahren, welche derzeit eine Grundschule besuchen
- es sollten keinen Personen auf dem Foto sein
- Die Qualität des Fotos muss mind. 3 MB haben
- Einsendeschluss: 8.  Juni 2021
- Das Gewinnerfoto wird durch ein Gremium des  Gemeinderates ermittelt

Teilnahmebedingungen:
Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten, dass er der Urheber der 
hochgeladenen Bilder ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. 
Der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten bestätigt weiterhin, dass die von ihm hochgeladenen 
Fotos frei von Rechten Dritter sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten 
Personen (falls doch vorhanden) mit den genannten Nutzungen einverstanden sind und dass 
Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden. In Verbindung mit der 
Veröffentlichung von eingereichten Fotos seitens der Gemeinde wird stets der vollständige Name des 
Teilnehmers als Urheber genannt. Der Teilnehmer/Erziehungsberechtigte überträgt der Gemeinde 
Salz gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund 
dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bild-/Videomaterial ohne zeitliche Beschränkung. Die 
Bilder können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text kombiniert, abgeändert, skaliert oder 
beschnitten werden. 
Das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen erfolgt unentgeltlich. Die 
vom Veranstalter ausgelobten Preise werden nicht in bar ausgezahlt. 
Datenschutz:
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-
Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Die Gemeinde weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Im Falle 
eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens einverstanden. Dies 
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite der Gemeinde ein. Der Teilnehmer kann 
seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die Gemeinde zu richten.
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Gemeinde 
Ferienspaß in der NES-Allianz 2021 - Veranstaltungen gesucht!
________________________________________________________________________ 

Das gemeinsame Ferienprogramm der NES-Allianz  
geht in die 3. Runde. 

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein 
interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm anbieten. Dazu 
brauchen wir Sie! 
Sie haben in den letzten Jahren bereits Veranstaltungen im Rahmen des 
Ferienprogramms angeboten? Sie haben neue Ideen und möchten Ihre 
Veranstaltung in den Sommerferien durchführen?

Dann nehmen Sie Kontakt auf mit dem für die Gemeinde zuständigen 
Ferienprogramm-Koordinator:

Name: Fabian Müller 
Telefon: 015110600304
E-Mail: fabian.mueller.salz@gmx.de 
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.nes-allianz.de

Wichtiger Hinweis: Wir hoffen, dass das Ferienprogramm trotz Corona wie 
geplant stattfinden kann. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir an die 
geltenden Coronabestimmungen gebunden sind und sich daher kurzfristige 
Änderungen ergeben und einzelne Programmpunkte abgesagt werden könnten. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und zählen auf Ihre Mitarbeit und 
Eigenverantwortung bezüglich der aktuellen Coronasituation.
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Gemeinde
Planung für neuen Fahrspaß auf der Spielstrasse „Strahlunger 
Strasse“
_____________________________________________________________________ 

Die Kommunionkinder des Jahres 2020 traten an die Gemeinde mit dem 
Wunsch von Fahrradrampen heran.

Damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, hat die Gemeinde im 
Rahmen des Förderprogramms „Kleinprojekte“ einen Antrag für einen 
Fahrradparcour gestellt, welcher auf der alten Strahlunger Straße 
entstehen soll. Dieser wurde derweilen auch positiv beschieden. 

Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen haben so die Möglichkeit, ihr 
Können auf zwei Rädern zu erproben und zu verbessern. Ganz 
unbewusst und spielerisch wird gleichzeitig die individuelle 
Radfahrkompetenz verbessert, indem die für die sichere Teilnahme am 
Straßenverkehr notwendigen motorischen Fähigkeiten geschult werden.

Ein Fahrrad-Parcours steht  u. a. für…

- Begeisterung und Freude am Radfahren
- Schulung der motorischen Fähigkeiten
- Beitrag zur Verkehrssicherheit und Unfallprophylaxe

    

                          Quelle: http://sturmvogel-essen.de/wp/start_index.php/?page_id=207
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Gemeinde
Private Kleinanzeigen
_____________________________________________________________________ 

Gartengrundstück 110 m² am Stadtweg zu verpachten
Nähere Informationen unter 09771/685746

Einfamilienwohnhaus in Salz zu vermieten
180 m² Wohnfläche
6 Zimmer, Küche (möbliert), 2 Bäder, großes Grundstück, 2 Garagen
phänomenale Aussicht in die Rhön

Tel: 09771 / 6373022
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Die BayernApp – 
Verwaltung mobil!

Die BayernApp – 
Verwaltung mobil!

Das Bayerische Staatsministerium 
für Digitales stellt mit der Bayern 
App ein umfangreiches Informa-
tions- und Serviceangebot rund 
um die öffentliche Verwaltung in 
Bayern zur Verfügung.

Die App bietet Bürgerinnen und 
Bürgern einen mobilen Zugang zu 
staatlichen und kommunalen 
Verwaltungsleistungen. Sofern die 
zuständige Behörde einen Online-
Antrag bereitstellt, lässt sich der 
Antrag direkt aus der App heraus 
starten. Die User/-innen erhalten 
über die BayernApp außerdem 
Neuigkeiten zu verschie-densten 
Themen und eine Karte zeigt 
Standorte mit kostenfreiem 
BayernWLAN in der Umgebung an.

Was gibt’s zu entdecken?

• Informationen über Verwal-
tungsleistungen sowie Behörden 
und sonstige Einrichtungen 

• Neuigkeiten zu verschiedensten 
Themen 

• Karte mit kostenfreien 
BayernWLAN–Hotspots

Was kann die App? 
• Online-Anträge von Behörden 

direkt aus der App heraus starten 
• Merklisten mit erforderlichen 

Unterlagen für Verwaltungs-
leistungen speichern 

• Favoriten für Verwaltungs-
leistungen, Behörden und 
Lebenslagen festlegen 

• Informationen zu 
Verwaltungsleistungen und 
Behörden mit anderen teilen 
und vieles mehr

 IOS        Android
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  Aktuelles
Neuer Seniorenratgeber „Älter werden im Landkreis Rhön 
Grabfeld“
_____________________________________________________

Die 6. Auflage des Seniorenratgebers „Älter werden im Landkreis Rhön 
Grabfeld“ ist erschienen.
Die Broschüre kann bei Interesse in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Neustadt, Goethestraße 1, Bad Neustadt abgeholt werden.
Gerne senden wir diese auch zu Ihnen nach Hause. Hierfür melden Sie 
sich einfach telefonisch im Bürgerbüro unter der Telefonnummer: 09771 
616070.
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Aktuelles
Rente und Soziales
________________________________________________________________ 
Minijobs: Eigener Rentenbeitrag rechnet sich 
Wer aus seinem 450-Euro-Job monatlich 16,20 Euro in die 
Rentenversicherung einzahlt, sichert sich den Anspruch auf mehrere 
Leistungen. 
Schüler, Studenten, Hausfrauen und Rentner: Rund 6 Millionen Menschen 
arbeiteten 2020 in Deutschland in einem Minijob und verdienten damit 
maximal 450 Euro im Monat. Seit 2013 sind Minijobs in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versicherungspflichtig. Bei einem Einkommen von 
450 Euro sind das 16,20 Euro im Monat. „Um Abzüge zu vermeiden, 
lassen sich trotzdem mehr als 80 Prozent aller Minijobber von der 
Versicherungspflicht befreien. Sie verzichten damit aber nicht nur auf 
höhere Rentenanwartschaften, sondern auch auf weitere wichtige 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung“. 
Den Hauptteil des Beitrags trägt mit 15 Prozent der Arbeitgeber. 
Minijobber selbst zahlen in der Regel zusätzliche 3,6 Prozent ihres 
Gehaltes in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Diese Zeit im Minijob 
wird später bei der Mindestversicherungszeit für eine Rente mit 
angerechnet. Das gilt für die Altersrente ebenso wie für eine mögliche 
Erwerbsminderungsrente und eine Hinterbliebenenrente. Darüber hinaus 
zählt diese Beitragszeit auch für Rehabilitationsleistungen: Wer in den 
letzten zwei Jahren mindestens sechs Monate Pflichtbeiträge in die 
Rentenkasse eingezahlt hat, kann über die Rentenversicherung eine 
Reha beantragen. 

Lohnenswert vor allem für Elternteile mit Minijob  
Eine Beitragszahlung lohnt sich besonders für Eltern mit Minijob: 
Zwischen dem dritten und dem zehnten Geburtstag des Kindes – der 
„Kinderberücksichtigungszeit“ – werden ihre Beiträge bei der 
Rentenberechnung um bis zu 50 Prozent aufgewertet. Für die Rente zählt 
der Job auf 450-Euro-Basis dann also so viel, als hätte er bis zu 675 Euro 
monatlich eingebracht. In einem solchen Fall steigt die spätere Altersrente 
durch ein Jahr im versicherungspflichtigen Minijob nach heutigen Werten 
um 6,67 Euro monatlich. Das sind 80,04 Euro im Jahr und damit 37,08 
Euro mehr, als ohne eigene Einzahlung.  
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Auch bei einer Riester-Rente profitieren Minijobber, wenn sie in die 
Rentenkasse einzahlen: Hier brauchen sie durch ihr geringes monatliches 
Einkommen nur einen niedrigen Eigenbeitrag zur Riester-Rente zu zahlen. 
Für Mütter und Väter ist dies besonders günstig, da sie neben der 
staatlichen Grundzulage auch Kinderzulagen erhalten. 
Rentnerinnen und Rentner, die über die reguläre Altersgrenze hinaus 
einen Minijob ausüben, können eigene Beiträge zur Rentenversicherung 
einzahlen und damit ihre Rente steigern. Bei einem monatlichen 
Einkommen von 450 Euro und einer Beitragszahlung von 16,20 Euro 
steigt die Rente nach einem Jahr um rund 5 Euro. Damit fließen die 
gezahlten Beiträge in weniger als vier Jahren zurück ins Portemonnaie. 
Minijobber können sich bei ihrem Arbeitgeber auf Antrag von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. Dies ist bis zum Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses bindend. Weil sie damit auf viele Vorteile 
verzichten, rät die Deutsche Rentenversicherung, sich vorab umfassend 
beraten zu lassen, etwa bei der Minijob-Zentrale. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsgemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale können sich auch in 
allen weiteren Angelegenheiten der Rentenversicherung, z. B.:

- Rentenantragstellung
- Kontenklärung
- Besprechung sonstiger Rentenangelegenheiten.

an das Renten und Sozialamt der VG wenden.
Termine können unter Tel. (09771) 6160-14 oder – 13 mit Herrn Büttner 
bzw. Frau Deuerling vereinbart werden.

Die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad    
    Neustadt a. d. Saale können sich auch in allen weiteren Angelegenheiten der   
    Rentenversicherung, z. B.:

    - Rentenantragstellung
    - Kontenklärung
    - Besprechung sonstiger Rentenangelegenheiten.

    an das Renten und Sozialamt der VG wenden.

    Termine können unter Tel. (09771) 6160-14 oder – 13 mit Herrn Büttner bzw. Frau  
    Deuerling vereinbart werden. 
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Aktuelles 
Busfahrplan______________________________________________________
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Aktuelles  
Busfahrplan_____________________________________________________
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Kultur 
Veranstaltungskalender - Stand 13.04.2021
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Vereine 

 
Bücherei Salz Öffnungszeiten 
Pater-Gregor-Becker-Haus   Montag:  16:00 bis 18:00 Uhr 
Hauptstraße 12, 97616 Salz  Donnerstag: 16:30 bis 18:30 Uhr 

 
 
 

BUCHTIPP FÜR KINDER 

 
©Moritz Verlag 

 

BITTE ANSTELLEN! VON TOMOKO OHMURA 
 
„Bitte Anstellen“ ruft der Specht. Und so stellen sich nach und nach 50 Tiere nachei-
nander auf, aber warum? Das Flughörnchen macht erst mal Gymnastik, der Maul-
wurf hält ein Nickerchen. Das Känguru-Baby kräht: „wann sind wir endlich daaaa?“ 
Nach und nach werden die Tiere immer größer, der Specht verkürzt die Wartezeit 
und spielt mit den Tieren „Wörterkette“.  
Dann ist es endlich soweit. Die Warterei hat ein Ende und die Tiere stehen in einer 
langen Reihe an einer Kaimauer, im Wasser wartet der Blauwal um mit ihnen Blau-
walslalom zu fahren. Alle Tiere steigen auf und los geht die Partie mit Wellenreiten, 
Tauchen und Salto in der Luft. Und zum Schluss sind sich alle Tiere einig, die Warte-
rei hat sich gelohnt und sie würden sich am liebsten gleich nochmal anstellen! 
Das Buch ist hervorragen geeignet für Kinder ab 2 Jahren, aber auch die älteren 
Kinder haben ihren Spaß und zählen mit und lernen viele verschiedene Tiere ken-
nen. 

Text Magdalena Klein Grafik: Moritz Verlag 
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Vereine 
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Vereine 

 

 
 
 
 

Diee Gartensaisonn istt eröffnet 

Wiee jedess Jahrr fand diee Frühjahrsbestellungg derr Haus- undd 
Gartenfreundee Salzz wiederr imm Märzz statt.. Diee 
Vorstandschaftt liefertee diee Waree biss ann diee Haustüree oderr 
auchh inn denn Garten.. Wirr wünschenn Euchh viell Spaßß undd gutess 
Gelingenn beimm Gärtnern.. 
 
 
Euree Vorstandschaftt 
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Vereine 

 
Bücherei Salz Öffnungszeiten 
Pater-Gregor-Becker-Haus   Montag:  16:00 bis 18:00 Uhr 
Hauptstraße 12, 97616 Salz  Donnerstag: 16:30 bis 18:30 Uhr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den aktuellen Corona Bestimmungen (Stand 09.04.2021) dürfen Büchereien 
unabhängig von den Inzidenzwerten öffnen. Unter den oben auf dem Plakat genann-
ten Bestimmungen ist die Bücherei Salz zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. 
Sollte sich eine Änderung ergeben erfahren sie dies auf unserer Homepage, durch 
Aushang und in der lokalen Presse. 

Text und Grafik: Magdalena Klein 
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Verein 
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

Claudia Swobodnik I Augenoptikermeisterin
Landwehr 15  I  97618 Hohenroth 
T: 0977 6889054  I   H: 0175 4079815 
www.optik-look.de 

Öffnungszeiten: 
MO-DI + DO-FR  

9.00-12.30Uhr und 
14.30-18.00Uhr 

Wir bitten um  
Terminvereinbarung! 

 Ausführlicher Sehtest mit modernster Technik
 

Persönliche und individuelle Beratung 
 

Gemütliche Atmosphäre 
 

Mobiler Service - Hausbesuche 
 

Ihr Optiker in Hohenroth… 

…einfach gut (aus)sehen! 
Claudia Swobodnik 

Augenoptikermeisterin 
Johanna Harsche 

Augenoptikerin 
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Inserate unserer Werbepartner 

GELD-ZURÜCK-GARANTIE*

30 TAGE

Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen des innovativen Akku-Handstaubsaugers

– ganz ohne Risiko. Testen Sie den Miele Triflex unverbindlich 30 Tage zu Hause.

*Gilt nur im Aktionszeitraum 29.06. – 31.12.2020 (letztes Kaufdatum) und für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Geräte.

Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik Deuschland. Ausführliche Teilnahmebedingungen bei uns oder unter miele.de/triflex-gzg

Miele. Immer Besser.

97616 Salz · Tel. 09771 6162-0
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Inserate unserer Werbepartner 

Vereinbaren Sie einen kostenfreien und unverbindlichen
Beratungstermin mit unserem Blaurock-Fachberater!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
und entdecken Sie unsere vielfältige 
Produktpalette! (Auch am Samstag)

Rollläden, Jalousien
und Markisen

SONNENSCHUTZ

Haus- und Neben-
eingangstüren

TÜREN

Wintergärten, 
Vor- und Terrassendächer

BEDACHUNGEN

Roll- und
Deckenlauftore

GARAGENTORE

verschiedene
Ausführungen

INSEKTENSCHUTZ

CLASSIC Kunststofffenster, 
SMART FensterWunder

FENSTER

Am Fronhof 10, 97616 Salz
Tel. 0 97 71 / 9 10 20

(auch samstags)
www.blaurock.de

Unsere Öffnungszeiten im Überblick:
Montag bis Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

Gesunder erholsamer Schlaf ist die Basis
für ein aktives Leben. Deshalb setzen wir
auf naturbelassene und schadstofffreie 

Lassen Sie sich von der besonderen Aus-
strahlung natürlicher Schlafraummöbel be-
geistern und Ihren Wohn-Träumen freien Lauf!

Materialien.
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

M ittagessen
zum
Mitnehmen

Jeden Sonntag

11.30 – 13.30 Uhr

Wöchentlich wechselnde Gerichte:
Mehr unter www.der-buergersaal.de und 

Nur mit telefonischer Vorbestellung* 

  0171 38 266 37
Abholung über die Kamill-Preiss-Allee (Hintereingang) | * mind. 2 Tage vorher

Sonja Zink · Der Bürgersaal  · Schreiberstr. 3 · 97616 Bad Neustadt

Aktuelle Speisekarte unter:
 www.der-buergersaal.de |  www.facebook.com

FacebookHomepage
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

Putz – Trockenbau

Gerüste – Malen

Böden - Gardinen

Decke Wand Boden Fassade
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Inserate unserer Werbepartner 

 

 

 

 

 

 

»Fragen?      Rufen  Sie  uns  an« 
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Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

Heilpraktikerin

Christiane Scheuplein

Praxis für klassische Homöopathie
Schlesierstraße 68
97616 Salz

Tel. 09771 600 98 91
Fax 09771 600 98 93

Mail: christiane.scheuplein@mail.de
www.christiane-scheuplein.de

Mitglied des VKHD . SHZ-zertifiziert

BRK Kreisverband Rhön-Grabfeld
Sonnenstraße 1
09771 / 6123-0
info@kvrhoen-grabfeld.brk.de
www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

NOTRUF             112

Zentrale    09771- 6123-0

P  egenotruf 24 Stunden  09771- 6123-12 
Ambulante P  ege
Außerklinische Intensivp  ege                                          09771-

 

6123-39

Sozialarbeit
Hausnotruf, Essen auf Rädern, 
Kleiderladen, Blutspende etc.   09771-

 

6123-43

Breitenausbildung 
Servicestelle Ehrenamt

 

6123-35

Rettungsdienst   09771-
 

6123-33

Patienten-/Behindertenfahrdienst   09771-
 

6123-44   

 
Fördermitglieder    09771-

 

6123-0 
        

09771-



- 49 -

Inserate unserer Werbepartner 
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Inserate unserer Werbepartner 

büromarkt
Salz

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8-18 Uhr 

Sa. geschlossen

direkt vor der Türe 

KOSTENFREI

Besuchen Sie unsere Internetseite: 
www.papierschmitt.de

Kopieren, Binden, Laminieren … – im Copyshop Salz!

Kopieren, Binden, Laminieren … – im Copyshop Salz!

co
py

-s
ho

p

XXL Post
er 

bis DIN A0

co
py

-s
ho

p Spiral-, Buch,- 
Thermobindung 
z.B für
Facharbeiten etc.

co
py

-s
ho

p Plandruck + 
Faltung (CAD)

co
py

-s
ho

p

SW + Farbdrucke 
/ Kopien

co
py

-s
ho

p Farbscans 
bis DIN A0

co
py-

sh
op

Flyerdruck

co
py-s

hop

Laminate 
bis DIN A2

P

Dachdeckermeister
Wolf Uebelacker

Buchenweg 1
97618 Hohenroth
fon / fax: 09771-7877
mobil: 0160-8170590

- Dacharbeiten
- Abdichtungsarbeiten
- Spenglerarbeiten
- Reparaturarbeiten



- 51 -

Sonstige 
Notdienste und wichtige Rufnummern
________________________________________________________________________

Polizei         110
Notarzt, Krankentransport und Feuer          112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst BAYERN 
-Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns-              116 117 

Giftnotruf (Bayern)       0 89/19 24 0

Zahnärztlicher Notdienst                www.notdienst-zahn.de
             Notdienstzeiten 10:00 bis 12:00 Uhr

18:00 bis 19:00 Uhr

Telefonseelsorge          08 00/1 11 01 11    
oder             08 00/1 11 02 22

Kinder- und Jugendtelefon                  08 00/1 11 03 33

Sperrdienst für alle Kreditkarten             116 116

Sperrung EC-Karte (Scheckkartenverlust)           0 18 05/ 02 10 21

Rufbereitschaft der Wasserversorgung       0 97 71/6 35 47 50

Zuständiger Kaminkehrer für die Gemeinde Salz
Matthias Weber             09 71 / 6 79 62

       01 70 / 4 83 10 44

Jagdpächter
Gunter Laukenmann         01 60 / 4 46 29 12
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Vereinsname/Ansprechpartner Straße, PLZ, Ort Telefon, Mail …

Arbeitskreis "Sälzer Geschichte"
Christa Volkheimer

Gartenstr. 4
97616 Salz

(0 97 71) 49 24
ak.szgeschichte@gmail.com

Bude Salz Franken e.V.
Peter Pfeuffer

Am  Fronhof  15
97616 Salz

(01 60) 96 43 47 91
peter.pfeuffer@bude-salz.de

CSU-Ortsverband Salz
Hartmut Brunner

Am Pfad 4
97616 Salz

(0 97 71) 995702
hartmut-brunner@t-online.de

DJK Salz e.V.
1. Vorstand.  Heiko Müller

Am Hirtshorn 1
97616 Salz

(0 97 71) 24 18 Sportheim
(0172) 6 66 53 52 (H. Müller)

 info@djk-salz.de

Frauenbund Salz
Gerlinde Schleier

Nußhang 3
97616 Salz

(0 97 71) 53 75
 schleier.gerlinde@t-online.de

Freiwillige Feuerwehr Salz
1. Kommandant Linus Schnell

Feldberg 4
97616 Salz  

(01 51) 12 48 37 86
1.kommandant@feuerwehr-salz.de 

Feuerwehrverein Salz e.V.
Lukas Ziegler

Hauptstr. 53
97616 Salz

(01 71) 9 83 21 43
1.vorstand@feuerwehr-salz.de

Haus- und Gartenfreunde Salz 
Hannah Severin

Rosenweg 1
 97616 Salz

(0151) 522 14 973 
hannah.severin@web.de

Kath. Pfarramt Salz Prälat-Paul-Bocklet-Platz 1
97616 Salz

(0 97 71) 21 29
pfarrei.salz@bistum-wuerzburg.de

Kindergarten Salz Hirtshorn 4
97616 Salz

Kindergarten (0 97 71) 56 29 
Kinderkrippe (0 97 71) 6 87 77 03

kiga-salz@t-online.de

Kindergartenverein St. Elisabeth
Ulrich Dahmann

Stadtblick 12
97616 Salz

(0 97 71) 63 68 85
kigaverein-salz@web.de

Pfarrgemeinde
Burkhard Geißler

Vorderer Berg 2
97616 Salz

(0 97 71) 6 88 99 99
bj.geissler@t-online.de

Rhönklub Zweigverein Salz
Albrecht Back

Beethovenstr. 50
97688  Bad Kissingen

(01 51) 26 68 12 36
1.Vorsitzender@rhoenklub-salz.de

Sälzer Dorfmusikanten
Gabi Schmitt

Lindenstr. 13
97616 Bad Neustadt

 (0 97 71) 6 09 47 40
cool_gabi@web.de

Schützenverein Salz e.V.
Jennifer Kirchner

Werthstr. 10
97618 Hohenroth

(0 1 60) 7 09 59 97
jennifer-herklotz@t-online.de

Seniorenkreis
Maria Alka

Hauptstr. 63
97616 Salz

(0 97 71) 1 73 45                   
Alka Maria: kassy169@web.de

„Sonniges Salz“ Solar GbR
Peter Müller

Wiesenweg 11
97616 Salz

(0 97 71) 6 80 44
Peter.mueller@muellersalz.de

Erlebnistanz
Claudia Herber-Honndorf

Rudolf - Müller - Str. 22
36364 Bad Salzschlirf

(0 66 48) 4 01 26
matthias.herber.bs@gmail.com


